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Gemeinde Wanderup: 31. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 29 „für das Gebiet südlich und 
westlich derGewerbegrundstücke am Westerfeld und öst-
lich des Mühlenweges“ 

hier: Zusammenfassende Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg 
        als Träger öffentlicher Belange 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seitens der unteren Naturschutzbehörde kann zum aktuellen Zeitpunkt keine endgültige Stel-

lungnahme abgegeben werden, da der Ausgleich für den Eingriff in den Naturhaushalt und für 

den Eingriff in das Knicknetz bislang noch nicht konkret festgesetzt wurde (siehe Umweltbe-

richt, Seite 43 ff.). Sobald die Ausgleichsmaßnahmen konkret benannt wurden, kann eine Stel-

lungnahme seitens der unteren Naturschutzbehörde erfolgen. 

 

 

Seitens der unteren Wasserbehörde (Abwasser) bestehen gegen den Bebauungsplan Nr. 

29 „Gewerbegebiet Mühlenweg“ in der Gemeinde Wanderup keine grundsätzlichen Bedenken. 

Das Niederschlagswasser soll gemäß Punkt 3.6 versickert werden. Das wird aus wasserwirt-

schaftlicher Sicht begrüßt. Wie im Wasserkonzept dargestellt, wird das Niederschlagwasser 

der Dachflächen auf dem jeweiligen Grundstück versickern. Das Niederschlagswasser der 
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Parkplätze, Rad- und Gehwege sowie Zufahrtsstraßen und Verkehrsflächen der Gewerbe-

grundstücke erfolgt auf Gemeindeland. Das Schmutzwasser wird der öffentlichen Kanalisation 

zugeleitet. Dies ist mit dem Abwasserbeseitigungspflichtigen zu klären.  

Für dieses Bauvorhaben ist für die Ableitung des Oberflächenwassers (geplante Versickerung) 

ein Einleitungserlaubnisantrag zu stellen. 

 

Von Seiten der unteren Wasserbehörde (Binnenhochwasserschutz) bestehen gegen die 

31. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 

„Gebiet südlich und westlich der Gewerbegrundstücke am Westerfeld und östlich des Mühlen-

weges“ in der Gemeinde Wanderup Bedenken hinsichtlich der Starkregenvorsorge. 

Im Plangebiet kann es bei außergewöhnlichen und extremen Starkregenereignissen zu Über-

flutungen durch Sammlung von Niederschlagswasser kommen. Dadurch sind Schäden an der 

geplanten Bebauung nicht ausgeschlossen. Die Belange der Starkregenvorsorge sind durch 

Maßnahmen zum Schutz oder Reduzierung von Starkregengefahren in der Flächennutzungs-

planung / Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

Im Plangebiet besteht eine Gefährdung, welche folgende potenzielle Gefahren (MEKUN, 

2024) hervorrufen könnten: 

 Potenzielle Gefahren 

für Leib und Leben 

Potenzielle Gefahren 

für Infrastruktur und Objekte 

Wasserstand 

10 – 50 cm 

Gefahr des Ertrinkens für (Klein-) 

Kinder bereits bei niedrigen Was-

serständen. 

Wassereintritt auch durch höher-

gelegene Kellerfenster oder Tü-

ren ohne Dichtung. 

Fließgeschwindig-

keit 

0,2 – 0,5 m/s 

Gefahr für ältere und Bewe-

gungseingeschränkte Menschen 

oder Kinder beim Queren des Ab-

flusses. 

Versagen von Türdichtungen 

durch erhöhten Druck. 

 

Die Gefährdung geht aus der „Hinweiskarte Starkregengefahren für Schleswig-Holstein“ des 

Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie hervor. Die Hinweiskarte steht Online zur Ver-

fügung und kann als freier Webdienst (WMS-Service) in Fachgeoinformationssysteme einge-

bunden werden (Link: https://www.schleswig-

hol-

stein.de/DE/fachinhalte/H/hydrologie_und_niederschlag/hinweiskartenStarkregengefahren). 

Die Hinweiskarten Starkregengefahren sind das landesweite Ergebnis einer hydrodynami-

schen Modellierung basierend auf vereinfachenden Annahmen. Trotz großer Modellgebiete 

und pauschalisierter Annahmen sind die Ergebnisse ausreichend genau, um durch Starkregen 

gefährdeten Gebieten und potenziellen Überflutungsflächen zu identifizieren. Zeigt eine Karte 
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eine potenzielle Betroffenheit auf, so ist für die Kommune Handlungsbedarf in Form einer wei-

teren intensiveren Betrachtung angeraten.  

 

 

Die untere Bodenschutzbehörde hat folgende Anmerkungen: 

Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes (§1 BBodSchG i. V. mit § 1a Abs. 2 BauGB) 

sind zu berücksichtigen. Es ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden 

zu achten. 

Dies ist in der Begründung nicht in ausreichendem Maße geschehen. Insbesondere der Punkt 

„Bodenschutz (V-6) ist entsprechend zu ergänzen: 

• Der Beginn der Erschließungsarbeiten ist der unteren Bodenschutzbehörde (uBB) spätes-

tens zwei Wochen vorab mitzuteilen (Benjamin.grass@schleswig-flensburg.de). 

• Bei der Ausführung der Erschließungs-/Erarbeiten ist die „DIN 19639 Bodenschutz bei der 

Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ zu beachten 

• Es ist eine ausreichende Flächenbereitstellung für Baustelleneinrichtung, Lagerung von 

Baumaterialien, Bodenzwischenlagerung vorzusehen. 

• Es ist eine sinnvolle Baufeldunterteilung vorzunehmen, um flächendeckende, ungeregelte 

Befahrungen zu vermeiden. Die Bereiche für Bebauung sind von den Bereichen für Grün-

fläche zu trennen. 

• Die Anlage von Baustraßen und Bauwegen hat nach Möglichkeit nur dort zu erfolgen, wo 

später befestigte Wege und Plätze liegen.  

• Zur Vermeidung von unnötigen Bodenverdichtungen und damit einhergehende Verminde-

rung der Versickerungsfähigkeit, sind die Fahrzeugeinsätze so zu planen, dass die Über-

rollhäufigkeiten bzw. mechanischen Belastungen in später unbebauten Bereichen auf das 

unbedingt notwendige Maß reduziert werden. 

• Der Boden ist im Rahmen der Erdarbeiten horizont- bzw. schichtenweise auszubauen und 

zu lagern. Beim Wiederauftrag ist auf den lagerichtigen Einbau der Substrate zu achten.

  Beachtung „DIN 19731:1998-05 – Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenma-

terial“ und „DIN 18915:2018-06 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbei-

ten“. 

• Bei der Lagerung des Oberbodens ist auf eine maximale Höhe der Mieten von 2,0 m mit 

steilen Flanken zu achten. Die Oberfläche ist zu glätten aber nicht zu verschmieren. Die 

Lagerdauer ist zu begrenzen. Bei Anlage von Unterbodendepots sollten diese eine Höhe 

von 4 m nicht übersteigen. 

• Bei längeren Lagerdauern von mehr als 6 Monaten ist die Oberbodenmiete mit tiefwurzeln-

den, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen (Luzerne, Lupine etc.) zu begrü-

nen. Die Depots sollten generell nicht befahren werden.  
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• Oberboden ist ausschließlich wieder als Oberboden zu verwenden. Eine Verwertung als 

Füllmaterial ist nicht zulässig. 

• Überschüssiger Oberboden ist möglichst ortsnah einer sinnvollen Verwertung zuzuführen; 

idealerweise innerhalb des Planungsgebietes. Bei der Verwertung ist auf eine angepasste 

(ortsübliche) Schichtmächtigkeit des Oberbodens zu achten. Für eine Verwertung des Bo-

dens auf landwirtschaftlichen Flächen ist – bei einer Menge ≥ 30 m³ bzw. ≥ 1.000 m² – ein 

Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung (Aufschüttung) bei der unteren Natur-

schutzbehörde zu stellen. 

• Bei hoher Bodenfeuchte/wassergesättigten Bodenverhältnissen sind die Erdarbeiten wit-

terungsbedingt einzustellen und dürfen erst nach Abtrocknung wiederaufgenommen wer-

den. 

 

Aus planerischer Sicht weise ich auf Folgendes hin: 

• Der Schnitt sollte mit der Planzeichnung abgeglichen werden. Verläuft die in Aussicht ge-

nommene Zufahrt zu den Grundstücken durch eine Mulde?  

 

Von den anderen Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg werden keine Hinweise 

gegeben. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag: 

 
gez. Kortüm  
  


